
Alte Satzung     Neue Satzung    Bemerkung 

§ 1 und § 2 werden     § 1  +  VR 313 
zusammengefasst und 
es wird die VR 313 ergänzt 

  
§ 3 wird § 2      
§ 3.2 Der Verein ist selbstlos tätig,  § 2.2 Der Verein ist selbstlos  Vorgabe des 
er verfolgt nicht in erster Linie  tätig, er verfolgt ausschließlich  Finanzamtes! 
eigenwirtschaftliche Zwecke.   und unmittelbar gemeinnützige  
      Zwecke im Sinne des Abschnitts 
      „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
      der Abgabenordnung. 

§ 4 Aufgaben  wird ersetzt durch   § 3 Aufgaben    Vorgabe des 
§ 4 b und c  werden          Finanzamtes! 
ersatzlos gestrichen          

§ 11.3 Jedes Mitglied hat eine  § 10.3 Jedes Mitglied hat einen Für den HV gibt 
Aufnahmegebühr und einen jährlichen jährlichen Beitrag zu entrichten es zurzeit keine 
Beitrag zu entrichten (Bringschuld)  (Bringschuld). Eine Aufnahme- Aufnahmegebühr. 
      gebühr kann erhoben werden. 
               

§ 12.2 Die Höhe der Beiträge setzt  § 11.2 Die Höhe des Beitrages  Es gibt keine 
die Mitgliederversammlung fest; sie  und der Aufnahmegebühr setzt  Beitragsordnung.  
ist in der Beitragsordnung geregelt.  die Mitgliederversammlung fest.  
Die Beiträge für juristische Personen Die Beiträge für juristische 
vereinbart der Vorstand.   Personen vereinbart der Vorstand. 

§ 12.3 Entfällt weil es keine 
Beitragsordnung gibt. 

§ 16.2 b mindestens 150 stimmberechtigte § 15.2 b mindestens 25 % der … Es könnte ja sein, 
Mitglieder es schriftlich, unter Angabe der      dass der Verein keine 
Gründe, beantragen         150 Mitglieder  
           mehr hat. 

§ 23 a Jugendausschuss  wird  § 23 Jugendausschuss 



§ 27 b  Geldstrafe bis DM 500, –  § 27 b  Geldstrafe bis 300, – € 

      § 29 Datenschutz   BLSV - Vorschlag 
      ist komplett neu! 

Alte Satzung     Neue Satzung    Bemerkung 

§ 29 Haftungsausschluss   § 30 Haftung    BLSV - Vorschlag 
 wird ersetzt durch 

§ 30.2 Der Antrag kann nur von  § 31.2 Der Antrag kann nur von Was ist wenn der 
mindestens 200 Mitgliedern gestellt   mindestens 50 % der stimm-  Verein keine 200 
werden      berechtigten Mitglieder gestellt  mehr hat? 
werden.  

§ 30.5 wird ersetzt durch    § 31.5 Bei Auflösung …  Vorschlag 
           Finanzamt 

§ 31 Inkrafttreten wird ersetzt  § 32 Inkrafttreten 


